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1. Instanz

Aktenzeichen S 27 RJ 2041/01
Datum 22.11.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 36/03
Datum 16.03.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
22. November 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Die 1946 geborene KlÃ¤gerin hat den Beruf einer FachverkÃ¤uferin erlernt und war
in diesem Beruf im Anschluss an ihre Lehre bis 1965 beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end
nahm sie eine TÃ¤tigkeit als pÃ¤dagogische Hilfskraft. Auf von 1969 bis 1971
absolvierte sie eine Ausbildung zum Industriekaufmann und war anschlieÃ�end bis
1977 als Sachbearbeiterin in der Bauindustrie beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end war sie
wieder als FachverkÃ¤uferin, zuletzt seitdem sie sich auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland begeben hatte, von 1983 bis 1996 in einem Kaufhaus
beschÃ¤ftigt. Seitdem ist sie arbeitslos gemeldet bzw. seit 1999 bis heute
geringfÃ¼gig als VerkÃ¤uferin (Kinderbekleidung) einen Tag in der Woche
beschÃ¤ftigt.
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Am 03.04.2001 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die Leistung einer Rente
wegen Erwerbsminderung. Die Beklagte zog Befundberichte der behandelnden
Ã�rzte bei und lieÃ� die KlÃ¤gerin auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet durch Dr. M.
untersuchen und ihre ErwerbsfÃ¤higkeit begutachten. Im Gutachten vom
28.06.2001 stellte der SachverstÃ¤ndige ein Hals-, Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom, Tendomyalgie beider Schultern, Coxalgie links und
Senk-SpreizfÃ¼Ã�e fest und beurteilte die KlÃ¤gerin noch zu einer regelmÃ¤Ã�igen
ErwerbstÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin von sechs Stunden und mehr in der Lage. Zu
vermeiden seien hÃ¤ufiges BÃ¼- cken, Heben und Tragen schwerer Lasten,
Zwangshaltungen und Arbeiten in NÃ¤sse und Zugluft.

Mit Bescheid vom 30.07.2001 lehnte die Beklagte den Rentantrag darauf ab.

Den Widerspruch wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 20.09. 2001 mit
derselben BegrÃ¼ndung zurÃ¼ck. Die KlÃ¤gerin sei noch in der Lage in ihrem
erlernten Beruf als VerkÃ¤uferin mehr als sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin zum Sozialgericht MÃ¼nchen Klage erhoben. Es sei ihr
aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich, ihre TÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin
weiter auszuÃ¼ben.

Das Sozialgericht hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte eingeholt und
anschlieÃ�end Dr. B. mit einem nervenÃ¤rztlichen Gutachten zum beruflichen
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin beauftragt.

In seinem Gutachten vom 11.04.2002 fÃ¼hrte der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige aus,
es sei sowohl von neurologischer Seite wie von psychopathologischer Seite ein
unauffÃ¤lliger Befund zu erheben. In diagnostischer Hinsicht handele es sich bei der
KlÃ¤gerin um eine Schmerzsymptomatik im Bereich der oberen KÃ¶rperhÃ¤lfte im
Sinne einer somatoformen SchmerzstÃ¶rung und eines psychovegetativen
Syndroms ohne fassbares organisches Korrelat. Daneben bestÃ¼nde eine Neigung
zu MigrÃ¤ne und ein degeneratives WirbelsÃ¤ulensyndrom ohne Wurzelreiz. Mit
RÃ¼cksicht darauf sei die KlÃ¤gerin zu leichten bis mittelschweren Arbeiten im
Gehen, Stehen und Sitzen vollschichtig in der Lage, insbesondere auch in einer
TÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin. Lediglich Heben und Tragen schwerer Lasten oder
Arbeiten in Zwangshaltungen oder Ã�berkopfarbeiten seien nicht mehr zumutbar. In
einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 18.06.2002 hat Dr. B. zu den von der
KlÃ¤gerin erhobenen Einwendungen ausgefÃ¼hrt, ihm sei die Vordiagnose eines
Fibromyalgie-Syndroms durchaus bekannt. Es handle sich dabei um ein diffuses
Schmerzsyndrom im Sinne einer somatoformen StÃ¶rung, wie er sie in seinem
Gutachten diagnostiziert habe. Bei seiner klinischen Untersuchung habe er ein
Fibromyalgie-Syndrom im engeren Sinne nicht feststellen kÃ¶nnen, andererseits sei
die diagnostische Einordnung fÃ¼r die Beurteilung des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin ohne wesentliche Bedeutung.

Mit Urteil vom 22. November 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Mit
RÃ¼cksicht auf ihr verbliebenes LeistungsvermÃ¶gen sei die KlÃ¤gerin noch in der
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erlernten TÃ¤tigkeit als VerkÃ¤uferin vollschichtig einsetzbar. Ein Anspruch auf
Rente wegen Erwerbsminderung bestehe daher nicht.

Dagegen wendet sich die KlÃ¤gerin mit der Berufung, mit der sie weiter Rente
wegen voller Erwerbsminderung begehrt.

Der Senat hat Gutachten auf orthopÃ¤dischen und innerem Fachgebiet zum
beruflichen LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin eingeholt.

Im orthopÃ¤dischen Gutachten vom 28.10.2003 stellt Dr. F. als
GesundheitsstÃ¶rungen ausgeprÃ¤gte VerschleiÃ�erscheinungen der
HalswirbelsÃ¤ule, leichte VerschleiÃ�erscheinungen der Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ule sowie Senk-SpreizfÃ¼Ã�e und eine stÃ¤rkere
BewegungsstÃ¶rung im linken GroÃ�zehengrundgelenk fest. Mit RÃ¼cksicht darauf
kÃ¶nne die KlÃ¤gerin noch vollschichtig als VerkÃ¤uferin erwerbstÃ¤tig sein.
Lediglich dauernde Streckhaltungen der HalswirbelsÃ¤ule, Heben und Tragen
schwerer Lasten, Arbeiten in gebÃ¼ckter Stellung oder EinflÃ¼sse von KÃ¤lte,
NÃ¤sse oder Zugluft ohne entsprechende Schutzkleidung seien nicht mehr
zumutbar.

Im Gutachten vom 01.09.2003 stellt Dr. E. auf internistischem Fachgebiet ein
Fibromyalgie-Syndrom, einen Zustand nach zweimaliger Venenoperation ohne
Nachweis einer venÃ¶sen Insuffizienz und rezidivierende Oberbauchbeschwerden
fest, nebenbefundlich Struma diffusa und eine leichte CholesterinerhÃ¶hung. Im
Vordergrund stehe das Fibromyalgie-Syndrom, dessen Schweregrad jedoch lediglich
qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen bedinge. Weitere sozialmedizinisch
relevanten internistischen Erkrankungen bestÃ¼nden nicht. Die KlÃ¤gerin sei noch
zu einer vollschichtigen ErwerbstÃ¤tigkeit mit kÃ¶rperlich leichten Arbeiten auch als
VerkÃ¤uferin in der Lage. Nicht mehr zumutbar seien TÃ¤tigkeiten dauerhaft im
Freien, unter ungeschÃ¼tzen EinflÃ¼ssen von NÃ¤sse, KÃ¤lte oder Hitze, schweres
Heben und Tragen von Lasten oder TÃ¤tigkeiten auf Leitern und GerÃ¼sten sowie
unter besonderem Zeitdruck wie Akkord.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 16.03.2004 hat der Senat einen Auszug aus
dem "BERUFEnet" der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, betreffend die
"Arbeitsbedingungen einer VerkÃ¤uferin" in das Verfahren eingefÃ¼hrt.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 22.
November 2002 sowie den Bescheid der Beklagten vom 30. Juli 2001 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 20. September 2001 aufzuheben und die
Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise
wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 01.05.2001 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die Entscheidung des Sozialgericht weiter fÃ¼r zutreffend.

Beigezogen waren die Akten der Beklagten und die des Sozialgerichts MÃ¼nchen,
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auf deren Inhalt sowie auf den Inhalt der Berufungsakte zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestandes Bezug genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, sachlich
ist sie jedoch nicht begrÃ¼ndet, weil sie keinen Anspruch auf Rente wegen voller
bzw. teilweiser Erwerbsminderung gemÃ¤Ã� Â§ 43 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VI) in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung hat.

Der Senat folgt in seiner Entscheidung den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils
und sieht daher gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) von einer
weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.

ErgÃ¤nzend ist lediglich auszufÃ¼hren, dass nach der vom Senat durchgefÃ¼hrten
weiteren Beweiserhebung, die vom Sozialgericht in seiner Entscheidung zugrunde
gelegte Sachlage bestÃ¤tigt worden ist. Die vom Senat gehÃ¶rten
SachverstÃ¤ndigen Dres. F. und E. haben im Wesentlichen die Beurteilung des
beruflichen LeistungsvermÃ¶gens durch die Vorgutachter bestÃ¤tigt, indem sie die
KlÃ¤gerin ebenfalls zu einer vollschichtigen ErwerbstÃ¤tigkeit mit kÃ¶rperlich
leichten Arbeiten auch in ihrem erlernten Beruf als VerkÃ¤uferin in der Lage
beurteilt haben. Der Senat ist deshalb zur Ã�berzeugung gelangt, dass
schwerwiegende GesundheitsstÃ¶rungen, die das berufliche LeistungsvermÃ¶gen
der KlÃ¤gerin in rentenberechtigendem Grade beeintrÃ¤chtigten, nicht vorliegen.
Die KlÃ¤gerin ist daher mit ihrem RestleistungsvermÃ¶gen sowohl in der Lage ihren
erlernten Beruf als VerkÃ¤uferin â�� z.B. in einer Abteilung fÃ¼r Kinderbekleidung
eines Kaufhauses, wie sie ihn einen Tag pro Woche ausÃ¼bt â�� wie auch ihre
weitere erlernte TÃ¤tigkeit als Industriekauffrau mit BÃ¼rotÃ¤tigkeit mehr als sechs
Stunden tÃ¤glich zu verrichten. In Anbetracht dessen ist sie weder teilweise noch
voll erwerbsgemindert und nicht einmal berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 240 SGB VI
.

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen war
daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Vorausetzungen des Â§ 160 Abs.2 Nrn.1
und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 04.06.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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